
Stadtteilbeirat Wilstorf
Informationen zum

Verfügungsfonds Wilstorf

Gebietsentwicklung
Wilstorf-Reeseberg

BIG Städtebau GmbH

Jan Welge, Dajana Schröder
und Audrey Karadaş

E-Mail: wilstorf-reeseberg@dsk-big.de
Tel.: 040 341 0678 - 48

Sprechstunden

Dienstags 10-14 Uhr
Donnerstags 13-17 Uhr 

(oder gern auch bei direkter 
Terminabsprache)

Der Verfügungsfonds Wilstorf stellt Gelder bereit, um kleinere, in sich 
abgeschlossene Maßnahmen kurzfristig und unbürokratisch zu finanzieren. 
Möchten Sie eine Veranstaltung planen, Mitmachaktionen iniitieren oder 
benötigen Sie noch Anschaffungen für eine Projektidee? 
Dann beantragen Sie Mittel aus dem Verfügungsfonds, die Wilstorf-Reeseberg 
zu Gute kommen.

in Wilstorf
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Förderfähig sind Maßnahmen, die Eigenverantwortung und 
Engagement der Bewohner:innen in Wilstorf-Reeseberg und 
Umgebung fördern, nachbarschaftliche Kontakte stärken, Begegnungen 
ermöglichen sowie die Stadtteilkultur und den Zusammenhalt stärken. 
Laufende Kosten oder Projekte, die von anderen Stellen bereits 
gefördert werden, können nicht über Mittel des Verfügungsfonds 
finanziert werden. 

Das Quartiersmanagement Wilstorf-Reeseberg prüft die eingereichten 
Anträge auf formale Vollständigkeit.
Die Antragssteller:innen haben die Aufgabe, Ihren Antrag im Stadt-
teilbeirat vorzustellen. Der Stadtteilratbeirat Wilstorf entscheidet 
anschließend über die Mittelvergabe durch Beschluss. 

Die Anträge auf Mittel aus dem Verfügungsfonds können von 
Einzelpersonen, Vereinen oder organisierten Interessensgruppen 
gestellt werden.

Die Höhe des Zuschusses für ein Projekt ist auf 2.000 Euro (brut-
to) begrenzt. Im Einzelfall kann diese Beschränkung mittels einer 
Begründung überschritten werden. Insgesamt stehen 20.000 Euro 
(brutto) pro Jahr zur Verfügung.

Finanziert werden können u. a.:
• Kleinere Anschaffungen und Sachkosten, z.B. EDV, Büro- und 

Arbeitsmaterial, Werkzeug
• Vergütungen für kleinere Aufträge, z.B. Künstler:innen, 

Handwerker:innen, Planer:innen, Dozenten:innen
• Maßnahmen zur Unterstützung von Gruppenaktivitäten, z.B. 

Kurse, Exkursionen
• Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Flyer, Plakate, Broschüren, 

Ausstellungen
• kleinere Investitionen, z.B. Bouleplatz, Grillplatz, Lehmofen
• Veranstaltungen, z.B. Versammlungen, Stadtteilfeste, Workshops.

Neben einem positiven Beschluss im Quartiersbeirat erfolgt eine 
schriftliche Fördermittelzusage an die Antragsteller:nnen. Für die 
Auszahlung des Förderbetrages sind Originalbelege (z.B. Bestellbe-
stätigungen reichen nicht aus) vorzulegen.  In begründeten Fällen 
kann eine Auszahlung als Vorschuss erfolgen. Nach Beendigung des 
Projekts ist zeitnah ein Kurzbericht über den Ablauf und die Er-
gebnisse des Projekts mit Fotos zur urheberrechtsfreien Verwendung  
vorzulegen.

Die Antragsstellung erfolgt schriftlich über das Antragsformular. 
Das Formular erhalten Sie entweder vom Quartiersmanagement 
Wilstorf oder finden dieses auf unserer Internetseite 
(www.wir-in-wilstorf.de/#beteiligung) als Download-Datei.

 Wie lauten die Förderkriterien? Wie lauten die Förderkriterien?  Was kann finanziert werden? Was kann finanziert werden?

 Wie hoch ist die Förderung? Wie hoch ist die Förderung?

 und Abrechnung? und Abrechnung?
 Wie erfolgt die Bewilligung Wie erfolgt die Bewilligung

 Wer kann einen Antrag stellen? Wer kann einen Antrag stellen?

 Wie erstelle ich einen Antrag? Wie erstelle ich einen Antrag?

 Wer entscheidet über die Wer entscheidet über die
 Mittelvergabe? Mittelvergabe?


